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Zehn Kantone haben das Refe-
rendumgegendie Individualbe-
steuerung ergriffen. Ihr Haupt-
argument: Die Kantone hätten
– anders als der Bund – die Hei-
ratsstrafe längst abgeschafft. Es
brauche also keine Steuerrevo-
lution, wie es die separate Be-
steuerung von Ehepaaren wäre.
Stimmt die Bevölkerung am
8. März der Individualsteue-
rung zu, müssten Kantone und
Gemeinden nachziehen und ihr
System ebenfalls umkrempeln.
Die Kantone finden zwar, der
Bund soll die Heiratsstrafe
ebenfalls abschaffen, sich dabei
aber an ihnen orientieren. «Ein-
fach, günstig und schnell» seien
die Lösungen der Kantone, sag-
te der Aargauer Finanzdirektor
MarkusDieth denTamedia-Zei-
tungen.

Die Heiratsstrafe entsteht
wegen der Progression:Weil die
Einkommen von Ehepaaren zu-
sammengezählt werden, zahlen
sie mehr Steuern als ein unver-
heiratetes Paar in der gleichen
wirtschaftlichen Situation. Die
Kantone haben die Situation
korrigiert, etwa durch die Ein-
führung von Splittingsystemen.

Doch haben die Kantone die
Heiratsstrafe ganz abgeschafft?
Nein, lautet die Kurzantwort.
Und das trifft ausgerechnet Fa-
milien.

Das Pro-Komitee hat folgen-
de Konstellation geprüft: Zwei
Paare mit zwei Kindern – einmal
verheiratet, einmal unverheira-
tet. Beide Partner verdienen je-
weils 70'000 Franken netto pro
Jahr, kommen also auf einHaus-
haltseinkommen von 140'000
Franken.GemässdieserAnalyse,
basierend auf dem Steuerrech-
ner der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung, bezahlt das Ehepaar
in17KantonenmehralsdasKon-
kubinatspaar. Und das nicht zu
knapp. In zehnKantonenbeträgt
die Mehrbelastung mehr als 25
Prozent; in sieben Kantonen
mehr als zehn Prozent.

Die Stichprobe in den
Kantonen
Ein Steuervergleich von Ehe-
und Konkubinatspaaren ist als
Aussenstehender nicht trivial,
dasPro-Komiteesprichtdeshalb
von einer Annäherung. Wir ha-
ben die Zahlen stichprobenartig
mit Kantonen abgeglichen. Da-
bei bestätigt sich das Bild.

Im Aargau fällt die Steuerrech-
nung (Kanton und Gemeinde)
des Ehepaars mehr als 2500
Franken – rund 25 Prozent – hö-
her aus als für unverheiratete
Paare. Das Finanzdepartement
bestätigt diese Grössenord-
nung. Bei einem jährlichen Ein-
kommen von 40'000 Franken
liege die Höherbelastung von
Paaren mit Trauschein bei rund
50Prozent –oder rund580Fran-
ken. Gleichzeitig weist das Fi-
nanzdepartement darauf hin,
dass im Kanton Aargau 70 Pro-
zentder verheiratetenPaare ins-
gesamt weniger Steuern zahlen
als Konkubinatspaare. Im Um-
kehrschluss heisst das aber
auch: Rund 30 Prozent zahlen
gleich viel oder mehr.

Der Aargau hat wie St. Gal-
len ein Vollsplitting. Das heisst,
die Einkommen der Ehepaare

werden addiert und für die Be-
stimmung des Steuertarifs
durch zwei geteilt. In St. Gallen
liegt die Mehrbelastung für das
Ehepaar bei 2218 Franken – oder
16,3 Prozent.

Der Kanton Solothurn hat
einTeilsplitting.DiebeidenEin-
kommen des Ehepaars werden
durch den Faktor 1,9 dividiert.
Bei einem Teilsplitting wird die
Heiratsstrafe per se nicht ganz
eliminiert. Die Mehrbelastung
liegt in Solothurn bei 3262 Fran-
ken für das verheiratete Paar.
Die Steuerverwaltung hat ver-
schiedene Vergleiche gemacht.
Das Fazit: bei Zweiverdiener-
paaren profitieren tendenziell
die Konkubinate, insbesondere
bei tieferen bis mittleren Ein-
kommen. Die Solothurner Re-
gierung wollte die Besserstel-
lung von Konkubinatspaaren

2016 korrigieren. Der Kantons-
rat lehnte die Reform ab.

Der Kanton Zürich hat auf
Anfrage eigene Berechnungen
für verschiedene Konstellatio-
nen angestellt. Ein Ehepaar mit
zwei Kindern, bei dem beide
Partner 100'000 Franken ver-
dienen, bezahlt 3748 Franken
mehr als das Paar ohne Trau-
schein. Auch bei einer Einkom-
mensverteilung von 150'000
Franken und 50'000 Franken
liegt die Heiratsstrafe immer
noch bei über 3000 Franken.
Nur beim traditionellen Allein-
ernährermodell zahlt das Ehe-
paar weniger.

Keine Heiratsstrafe,
sondern ...
Die angefragten Kantone bestä-
tigen zwar, dass die Heiratsstra-
fe in gewissen Konstellationen

existiert. Statt Heiratstrafe spre-
chen sie aber lieber von der
«Privilegierung von Alleinerzie-
henden». Die tiefere Steuerbe-
lastung von Konkubinatspaaren
mit Kindern entsteht, weil auch
sie teilweise vom Verheirateten-
tarif profitieren – obwohl ihre
Einkommen nicht zusammen-
gerechnet werden. In der Regel
erhält derElternteilmit demhö-
heren Einkommen den privi-
legierten Tarif.

Historisch ist das erklärbar:
Bis 2010 verpflichtete das
Steuerharmonisierungsgesetz
die Kantone, Alleinerziehenden
die gleiche Tarifermässigung zu
gewähren wie Verheirateten.
Nachdem das Bundesgericht
diese Gleichbehandlung 2005
als problematisch bezeichnet
hatte, wurde die Pflicht aufge-
hoben. Viele Kantone behielten

die Begünstigung jedoch aus so-
zialpolitischen Gründen bei.

Wie hoch die Heiratsstrafe
ist, hängt von der Zusammen-
setzung der Einkommen ab. In
der Regel gilt: je gleichmässiger
die Einkommensaufteilung der
Ehepaare, desto höher die Hei-
ratsstrafe.

Die Mehrbelastung betrifft
in der Praxis fast ausschliesslich
PaaremitKindern.OhneKinder
sind Ehepaare in vielen Kanto-
nen gleich oder sogar besser ge-
stellt. Felix Sager, Leiter des
kantonalen Steueramts St. Gal-
len, weist zudem darauf hin,
dass Konkubinatspaaremit Kin-
dern statistisch relativ selten
sind: Rund 130’000 Haushalte
stehen 819’000 Ehepaaren mit
Kindern gegenüber. Zudem
würde auch die Individualbe-
steuerung neueUngerechtigkei-
ten schaffen.

Tatsächlich ist nur die Indi-
vidualbesteuerung zivilstands-
neutral. Dafür beeinflusst die
Aufteilung der Einkommen die
Steuerrechnung. Für Familien
mit nur einem Einkommen ist
die separate Veranlagung nach-
teilig. Bereits bei einemVerhält-
nis von 70/30 ist die Individual-
besteuerung aber von Vorteil.

Heiratsstrafe auch für tiefe
Einkommen
26 Kantone bedeuten 26 unter-
schiedliche Steuersysteme mit
unterschiedlichen Tarifen und
Eigenheiten. Es ist ein Dickicht.
So haben Uri und Obwalden
einen proportionalen Einheitsta-
rif –eineFlat-Rate-Tax–undken-
nen deshalb keine Heiratsstrafe.
Ähnlich wirkt das Doppeltarif-
system des Kantons Basel-Stadt.

Wernunaberdenkt,dieHei-
ratsstrafe betreffe nur Doppel-
verdienerpaare mit hohen Ein-
kommen, der irrt. So gebe es im
Aargau die Heiratsstrafe auch
noch ineineranderenKonstella-
tion, schreibt das Finanzde-
partement. Nämlich bei Perso-
nenmit tiefem Einkommen, die
den Kleinverdienerabzug gel-
tend machen können. Im Rah-
men der geplanten Steuerge-
setzrevision 2027 soll dieser
Nachteil fallen und die «Heirat
auch für Paare mit tiefem Ein-
kommen steuerlich grundsätz-
lich vorteilhaft sein».

Einfach, günstig und
schnell? Soeinfach sindauchdie
Rezepte der Kantone nicht
gegen die Heiratsstrafe.

Wo Ehepaare zu viel
Steuern bezahlen

Die Kantone sagen, sie hätten die Heiratsstrafe abgeschafft. Doch stimmt das?

Wer heiratet
muss je nach Ein-
kommenssitua-
tionmehr auf die
Seite legen für
die Steuern.
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